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Norm

ABGB §1024;

BAO §81 Abs2;

ZustG §9;

1. ABGB § 1024 heute

2. ABGB § 1024 gültig ab 01.08.2010 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 58/2010

3. ABGB § 1024 gültig von 01.01.1812 bis 31.07.2010

1. BAO § 81 heute

2. BAO § 81 gültig ab 01.03.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 13/2014

3. BAO § 81 gültig von 19.04.1980 bis 28.02.2014 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 151/1980

1. ZustG § 9 heute

2. ZustG § 9 gültig ab 01.01.2008 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 5/2008

3. ZustG § 9 gültig von 01.03.2004 bis 31.12.2007 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 10/2004

4. ZustG § 9 gültig von 01.01.1999 bis 29.02.2004 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 158/1998

5. ZustG § 9 gültig von 01.03.1983 bis 31.12.1998

Rechtssatz

Wird über das Vermögen einer Person der Konkurs erö?net, bewirkt dieser Umstand ipso iure die Aufhebung aller an

diese Person erteilten Vollmachten (vgl Strasser in Rummel3, §§ 1020 bis 1026, Rz 31). Solcherart tri?t es aber nicht zu,

dass durch die Erö?nung des Konkurses über das Vermögen dieser Person dem Masseverwalter die Zustellvollmacht

in Umsatzsteuerangelegenheiten der Errichtergemeinschaft für ein Mehrfamilienhaus zugekommen ist, für das die von

der Konkurserö?nung betro?ene Person die Umsatzsteuerabrechnung besorgt hat.Wird über das Vermögen einer

Person der Konkurs erö?net, bewirkt dieser Umstand ipso iure die Aufhebung aller an diese Person erteilten

Vollmachten vergleiche Strasser in Rummel3, Paragraphen 1020 bis 1026, Rz 31). Solcherart tri?t es aber nicht zu, dass

durch die Erö?nung des Konkurses über das Vermögen dieser Person dem Masseverwalter die Zustellvollmacht in

Umsatzsteuerangelegenheiten der Errichtergemeinschaft für ein Mehrfamilienhaus zugekommen ist, für das die von

der Konkurseröffnung betroffene Person die Umsatzsteuerabrechnung besorgt hat.
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